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 Anwaltsrecht

BRAO-Reform: Rechts-
formen, Zulassungspfl icht 
und Versicherungsschutz
Was sich zum 1. August 2022 in der Pfl ichtversiche-
rung der Anwaltschaft und soziierter Berufe ändert
Dr. jur. Christian Zimmermann, LL. M. (UCL) und Ass. jur. Stella Dörne beide 
Köln

Die große BRAO-Reform wird am 1. August 2022 in Kraft 
treten und jede, aber wirklich auch jede Berufsausübungs-
gesellschaft wird vor der Frage stehen, wie sie ihre Versiche-
rungspfl icht erfüllen wird. Diese Versicherungspfl icht triff t 
auch Gesellschaften, die sich nicht zulassen müssen. Was 
für die verschiedenen (auch neuen) Rechtsformen gilt, wel-
che Mindestsummen und Maximierungen zu beachten sind 
und wie der Versicherungsschutz ausgestaltet werden muss, 
wenn vorformulierte Haftungsbegrenzungen nach § 52 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BRAO vereinbart werden, erläutern die Autorin 
und der Autor in Theorie und Praxis. Wichtig auch: Bereits 
existierende Berufsausübungsgesellschaften sollten sich die 
Übergangsfrist für Zulassungsanträge notieren, sie endet am 
1. November 2022.

Das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen 
und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbe-
ratenden Berufe, die sogenannte große BRAO-Reform, wurde 
bereits im Juli 2021 verkündet1 und tritt am 1. August 2022 in 
Kraft. Neben Themen wie zum Beispiel der Fortbildungspfl icht 
für neu zugelassene Rechtsanwälte im Berufsrecht (§ 43f BRAO 
n. F.), der Regelung der Bürogemeinschaft (§ 59q BRAO n. F.), 
Änderungen zum Thema Interessenkollision (§ 43a Abs. 4 bis 
6 BRAO n.F. sowie § 3 BORA n. F.) und dem Kreis der sozie-
tätsfähigen Berufe (§ 59c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BRAO n. F.) haben 
die weitreichenden Änderungen im anwaltlichen Gesellschafts-
recht und die damit korrelierenden Versicherungsanforderun-
gen hohe Praxisrelevanz und fordern zum Handeln auf. Im 
Fokus steht die Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen 
Berufsausübungsgesellschaften. Durch die Erweiterung des 
Kreises der haftungsbegrenzten Rechtsformen und den jeweils 
abgestimmten Mindestversicherungsanforderungen ggf. in 
Kombination mit Haftungsvereinbarungen ergeben sich zahl-
reiche neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungssteuerung 
in der Kanzleipraxis.

I. Berufsausübungsgesellschaften

Der Begriff  Berufsausübungsgesellschaft dient als Oberbe-
griff  für alle gesellschaftsrechtlich organisierten Formen der 
berufl ichen Zusammenarbeit. Ab 1. August 2022 benötigen 
solche Berufsausübungsgesellschaften eigenen Pfl ichtversiche-
rungsschutz. Dies war bisher nur bei den haftungsbeschränk-
ten Gesellschaftsformen GmbH, AG und PartG mbB der 
Fall. Für die Personengesellschaften GbR und Partnerschaft, 
denen als Gesellschafter und als Mitglieder der Geschäfts-

führungs- und Aufsichtsorgane ausschließlich Rechtsanwälte 
und Rechtsanwältinnen oder Angehörige eines in § 59c Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BRAO n. F. genannten Berufs angehören, wird 
dies nunmehr ebenfalls erforderlich, wenn auch mit einer ge-
ringeren Versicherungssumme.

1. Zulassung der Berufsausübungsgesellschaft bei der 
Rechtsanwaltskammer (RAK)

Grundsätzlich besteht eine Zulassungspfl icht für Berufsaus-
übungsgesellschaften unter Beteiligung von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten bei der zuständigen Rechtsanwalts-
kammer. Die zugelassene Gesellschaft wird eigenes Mitglied 
der Rechtsanwaltskammer mit eigenen Rechten und Pfl ichten 
gemäß §§ 59f Abs. 3, 60 Abs. 2 Nr. 2 BRAO n. F. Zusätzlich 
erhält jede zugelassene Gesellschaft ein eigenes beA-Postfach 
gemäß § 31b BRAO n. F.2 Das Zulassungsverfahren ist mit 
circa 500 Euro gebührenpfl ichtig3 und vermutlich mit einer 
jährlichen Kammerumlage verbunden. Ob die Zulassung der 
Berufsausübungsgesellschaft auch zur Ausübung von Mit-
gliedschaftsrechten in der Kammer befähigt, ist nicht geklärt.

2. „Freiwillige“ Zulassung von GbR, einfacher Partnerschaft 
und OHG

GbR und Partnerschaften ohne beschränkte Berufshaftung 
sowie die für die anwaltliche Berufsausübung mit der BRAO-
Reform neuerdings zulässige OHG (vgl. § 59b Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 BRAO n. F.) sind nicht verpfl ichtet, sich zuzulassen (§ 59f 
Abs. 1 Satz 2 BRAO n. F.). Ihnen steht nach Satz 3 die Mög-
lichkeit der freiwilligen Zulassung off en. Die Zulassung bleibt 
freiwillig nach § 59c Abs.1 Satz 1 Nr. 1 BRAO n. F., solange die 
Gesellschafter sowie die Mitglieder der Geschäftsführungs- und 
Aufsichtsorgane ausschließlich Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen oder Mitglieder der Patentanwaltskammer, Steuerbe-
rater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer sind. Dadurch besteht für diese zulassungsfähigen 
Gesellschaften die Möglichkeit, ein besonderes elektronisches 
Anwaltspostfach für Berufsausübungsgesellschaften zu erhal-
ten4. Entscheidet sich eine Berufsausübungsgesellschaft dafür, 
wird sie Mitglied der Rechtsanwaltskammer; für sie gelten voll-
umfänglich dieselben Regelungen wie für zulassungspfl ichtige 
Gesellschaften. Mit der Zulassung wird daher auch die Verhän-
gung von Sanktionen gegen die Gesellschaft bei Berufsrechts-
verstößen möglich, vgl. §§ 74 Abs. 6, 113 Abs. 3 BRAO n. F.5

Haftungsprivilegien gehen mit der freiwilligen Zulassung 
nicht einher. Die GbR und OHG können sich zulassen, es bleibt 
aber bei der unbeschränkten persönlichen Haftung der Gesell-
schafter neben der Haftung der Gesellschaften selbst. Bei einer 
einfachen, aber zugelassenen Partnerschaftsgesellschaft bleibt 
es bei der Regelung nach § 8 Abs. 2 PartGG, wonach neben dem 
Partnerschaftsvermögen der bearbeitende Partner oder die be-
arbeitenden Partner persönlich unbegrenzt haften.

Unabhängig von einer Zulassung ist eine Versicherung 
der Gesellschaft selbst erforderlich mit der neuen, erhöh-
ten Mindestversicherungssumme von 500.000 Euro, § 59o 

 1 BGBl. 2021 I, S. 2363.  

 2 Sandkühler, BRAK-Mitt. 2022, 2, 2f. 

 3 Vgl. BT-Drs. 19/27670, S. 149. 

 4 Sandkühler, BRAK-Mitt. 2022, 2, 3. 

 5 Kilian, NJW 2021, 2385, 2386. 
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Abs. 3 BRAO n. F. Bei Verwendung vorformulierter Haftungs-
vereinbarungen gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 BRAO 
kann die Haftung auf 2.000.000 Euro beschränkt werden, 
wenn insoweit Versicherungsschutz besteht (dazu sogleich 
Ziff . 5).

3. Schein-Berufsausübungsgesellschaften

Für GbR und Partnerschaften – und für die anwaltliche OHG 
ebenfalls denkbar – bleibt es bei der Haftung kraft Rechts-
scheins. Derjenige Berufsträger, der nach außen im Rechts-
verkehr den Rechtsschein setzt, Sozius oder Partner zu sein, 
muss sich auch so behandeln lassen.6 Die Gesellschaft ent-
steht im Rechtsverkehr bereits, wenn nach außen hin Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte ihren Beruf gemeinschaftlich 
ausüben. Dabei kommt es nicht auf den Gesellschaftsvertrag 
im Innenverhältnis an. 7 Ob für solche Scheingesellschaften 
eine Pfl icht zum Abschluss einer Berufshaftpfl ichtversi-
cherung nach § 59n BRAO n. F. sowie die Möglichkeit einer 
freiwilligen Zulassung nach § 59f Abs. 1 Satz 2 BRAO n. F. 
besteht, wird sich zeigen. Aufgrund der durch Rechtsschein 
entstehenden gesamtschuldnerischen Haftung bzw. infolge 
der aus dem Außenauftritt eines Scheinsozius oder Schein-
partners resultierenden persönlichen Haftung empfi ehlt sich 
der Abschluss einer dem höchsten Mandatsrisiko angepassten 
einheitlichen Versicherungssumme.

4. Zulassungspfl icht für sonstige anwaltliche 
Gesellschaftsformen

Mit Zulassung und Nachweis der Mindestversicherungssum-
me entfällt die unbegrenzte persönliche Haftung der Berufs-
träger. Stattdessen haftet ausschließlich die PartG mbB für 
Berufsversehen bzw. die GmbH, AG, UG und KG mit dem 
Vermögen der Gesellschaft. In der nun ebenfalls für die an-
waltliche Berufsausübung zulässigen GmbH & Co KG ist das 
zusätzlich das Vermögen der Komplementär-GmbH. Neben 
eventuell einigem Inventar sind dies in erster Linie die noch 
nicht liquidierten Honorarforderungen, die den Gläubigern 
ebenfalls als Haftungsmasse zur Verfügung stehen.

Für am 1. August 2022 bestehende Berufsausübungsgesell-
schaften der vorgenannten Rechtsformen ist zu diff erenzie-
ren. Kapitalgesellschaften (GmbH und AG) müssen sich nicht 
erneut zulassen (§ 209a Abs. 1 BRAO n. F.).

5. Neu: Zulassung der bestehenden PartG mbB

Bestehende Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter 
Berufshaftung müssen gemäß § 209a Abs. 2 BRAO n.F. in 
Verbindung mit § 59f Abs. 1 BRAO n. F. die Zulassung mit 
einer dreimonatigen Übergangsfrist bis 1. November 2022 
beantragen. Es ist zu befürchten, dass die Vielzahl der Zu-
lassungsanträge die Rechtsanwaltskammern vor große Her-
ausforderungen stellt. Bis zur Entscheidung der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer sind sie befugt, Rechtsdienstleistun-
gen zu erbringen, und postulationsfähig (§§ 209a Abs. 2 Satz 2, 
59k, 59l BRAO n. F.). Wird die Antragsfrist zur Zulassung 
versäumt, ist die Rechtsfolge nicht ausdrücklich geregelt. 
Schlimmstenfalls droht der Entfall der Zulassung zur Rechts-
dienstleistung. Minder schwer ist der Entfall des Haftungspri-
vilegs, also die Rückstufung der PartG mbB auf eine einfache 
PartG. Mangels Zulassung wird ein beA-Kanzleipostfach nicht 
eingerichtet.

II. Persönliche Versicherungspfl icht

1. Einzelkanzlei

78 Prozent aller rechtsanwaltlichen Dienstleister sind Rechts-
anwältinnen oder Rechtsanwälte in Einzelkanzlei.8 Diese sind 
von § 59b BRAO n. F. nicht erfasst; für sie bleibt es unver-
ändert bei einer Mindestversicherungssumme von 250.000 
Euro bei vierfacher Jahreshöchstleistung je Rechtsanwalt (§ 51 
Abs. 4 BRAO). Entgegen dem Wortlaut kann eine Einzelkanz-
lei aus mehreren Berufsträgern bestehen, wenn es sich neben 
dem Inhaber ausschließlich um angestellte Berufsträger han-
delt, die eben keine Gesellschaft bzw. Berufsausübungsgesell-
schaft bilden, sondern Erfüllungsgehilfen nach § 278 BGB 
sind.

2. Titulardeckung

Trotz freiwilliger oder verpfl ichtender Zulassung der Berufs-
ausübungsgesellschaft mit eigenem Mindestversicherungs-
schutz der Berufsausübungsgesellschaft bleibt es bei der 
persönlichen Zulassungspfl icht für die dort tätigen Rechtsan-
wälte mit Pfl icht zu eigenem Mindestversicherungsschutz mit 
einer Summe von 250.000 Euro gemäß § 51 BRAO. Das gilt 
auch dann, wenn sie ausschließlich für die Berufsausübungs-
gesellschaft tätig sind. Nur für Steuerberater entfällt die eige-
ne Versicherungspfl icht für den Fall, dass sie ausschließlich 
für die Berufsausübungsgesellschaft tätig sind und keinerlei 
Mandate im eigenen Namen oder auf eigenem Briefbogen be-
arbeiten. Nach § 51 Abs. 2 und 3 DVStB ist es ausreichend, 
wenn sie über ihren Auftraggeber bzw. über die Partnerschaft 
mitversichert sind.

3. Nicht umfasst von der Versicherungspfl icht: 
Bürogemeinschaften und sonstige Tätigkeiten

Explizit keine Berufsausübungsgesellschaften sind Büroge-
meinschaften, die ab 1. August 2022 erstmals ausdrücklich in 
der BRAO geregelt werden (§ 59q BRAO n. F.). Bürogemein-
schaften sind daher selbst nicht versicherungspfl ichtig, je-
doch die in ihnen tätigen Berufsträger oder Berufsausübungs-
gesellschaften. Sonstige Tätigkeiten, die nicht ausschließlich 
Rechtsanwälten vorbehalten sind, bleiben bei der Versiche-
rungspfl icht außen vor, zum Beispiel amtsähnliche persön-
liche Tätigkeiten (Insolvenzverwaltung, Testamentsvollstre-
ckung, Nachlass- und Vormundschaftsrisiken).9

III. Mindestversicherungsschutz (zugelassener) 
 Berufsausübungs gesellschaften

Mit der großen BRAO-Reform wird die Berufsausübungsgesell-
schaft Träger von Rechten und Pfl ichten. Damit geht unabhän-
gig von der freiwilligen oder verpfl ichtenden Zulassung einer 
Berufsausübungsgesellschaft eine eigene Versicherungspfl icht 
der Gesellschaft einher. Das gilt auch bisher schon für Kanzlei-
en in der Rechtsform der PartG mbB (§ 51a BRAO in der bis 
31. Juli 2022 gültigen Fassung), GmbH und AG (§ 59j BRAO 
in der bis 31. Juli 2022 gültigen Fassung). Diese Regelung be-
triff t dann ebenso die ab 1. August 2022 neu hinzukommen-
den Rechtsformen OHG und KG ebenso wie für die bekannten 

 6 Vgl. BGH NJW 2012, 3102 ff. 

 7 Riechert, AnwBl 2022, 104, 104. 

 8 Kilian, NJW 2021, 2385, 2386. 

 9 Riechert, AnwBl 2022, 104, 104. 
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Rechtsformen GbR und Partnerschaft. Da nach dem Wortlaut 
des § 59n Abs. 1 BRAO n. F. die Versicherung von der Berufs-
ausübungsgesellschaft selbst abzuschließen ist, reicht zur Er-
füllung der Versicherungspfl icht eine Mitversicherung über die 
Versicherungen der Berufsträger nicht aus.

1. GbR, einfache Partnerschaften und OHG (neu)

Die GbR, Partnerschaftsgesellschaft ohne beschränkte Berufs-
haftung und OHG müssen nach §§ 59n, 59o Abs. 3 BRAO n. F. 
unabhängig von einer Zulassung ab dem 1. August 2022 eine 
eigene Versicherungssumme von mindestens 500.000 Euro 
pro Fall vorhalten. Eine Zulassung erhöht die Mindestversi-
cherungssumme nicht auf das Niveau haftungsbeschränkter 
Berufsausübungsgesellschaften.

2. PartG mbB, GmbH, AG und UG

Daneben bleibt es bei der Systematik, wonach haftungsbe-
schränkte Rechtsformen einen erhöhten Mindestversiche-
rungsschutz voraussetzen. Allerdings werden Rechtsanwälte 
und Steuerberater nach wie vor unterschiedlich behandelt. 
Für haftungsbeschränkte Anwaltsgesellschaften gilt schon 
bisher eine Mindestversicherungssumme von 2.500.000 Euro 
pro Fall. Zusätzlich ist die wissentliche Pfl ichtverletzung 
vom Katalog der zulässigen Ausschlüsse ausgenommen. 
Im Umkehrschluss ist sie also im Mindestdeckungsumfang 
der haftungsbeschränkten Rechtsformen enthalten (§ 59n 
Abs. 2 Satz 2 BRAO n. F. in Verbindung mit § 51 Abs. 3 Nr. 2 
– 5 BRAO). Grenze der Versicherbarkeit bildet allein die vor-
sätzliche Schädigung. Der Versicherer ist nicht zur Leistung 
verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich und 
widerrechtlich den beim Dritten eingetretenen Schaden her-
beigeführt hat (§ 103 VVG).

Bereits bestehende Gesellschaften können wiederum die 
Zulassung mit einer Übergangsfrist gemäß § 209a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 BRAO n. F. bis 1. November 2022 beantragen. 
Eine Ausnahme bilden die anwaltliche GmbH und AG, die 
nach § 59c und d BRAO in der bis 31. Juli 2022 gültigen Fas-
sung bereits zugelassen sind.

3. KG, sogenannte mehrstöckige und ausländische 
Gesellschaftsformen

Zulässig sind künftig mehr Gesellschaftsformen, nämlich alle 
deutschen und in der EU sowie EWR zulässigen Gesellschafts-
formen (§ 59b Abs. 2 BRAO n. F. in Verbindung mit § 207a BRAO 
n. F.). Neben der OHG, KG und UG ist dies die sogenannte 
mehrstöckige Gesellschaftsform also eine GmbH & Co KG oder 
eine UG & Co KG.

Gemäß § 59i Abs. 1 BRAO n. F. sind Beteiligungen von zuge-
lassenen Berufsausübungsgesellschaften an anderen Berufsaus-
übungsgesellschaften möglich.10 Für größere Kanzleien besteht 
so die Möglichkeit, einzelne Geschäftszweige – zum Beispiel 
Legal Tech, sofern als Berufsausübungsgesellschaft betrieben – 
als Tochtergesellschaft zu organisieren, wobei die Muttergesell-
schaft die Kontrolle ausübt und nicht – wie bisher behelfsweise 
– einzelne entsendete Treuhänder der de facto Mutter-Kanzlei. 
Nur solche Berufsausübungsgesellschaften dürfen sich „Rechts-
anwaltsgesellschaft“ nennen, bei denen die Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte die Mehrheit der Stimmrechte innehaben 
und bei denen die Mehrheit der Mitglieder der Geschäftsführung 
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind (§ 59p BRAO n. F.). 
Allerdings kann eine Partnerschaftsgesellschaft nicht Tochter-
gesellschaft in einer mehrstöckigen Beteiligungsstruktur sein, 
da gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 PartGG nur natürliche Personen an 

einer Partnerschaftsgesellschaft beteiligt sein können. Umge-
kehrt stellt sich die Frage, ob eine Berufsausübungsgesellschaft 
alleinige Gesellschafterin einer anderen anwaltlichen Berufsaus-
übungsgesellschaft sein kann. Der Wortlaut des Gesetzes lässt 
dies eindeutig zu, sofern die Gesellschafterin eine zugelassene 
Berufsausübungsgesellschaft ist.11 Die BRAK hält demgegenüber 
wohl eine ausschließliche Beteiligung einer haftungsbeschränk-
ten Gesellschaft für unzulässig und argumentiert damit, dass die 
Begründung des Gesetzesentwurfs mindestens einen persönlich 
haftenden Rechtsanwalt fordert.12 Nach hier vertretener Auff as-
sung hat sich der Gesetzgeber durch den eindeutigen Wortlaut 
des § 59i Abs. 1 BRAO n. F. für eine mehrstufi ge Gesellschaft 
entschieden.13 Eine Beteiligung außereuropäischer Gesellschaf-
ten an Berufsausübungsgesellschaften nach § 59b und c BRAO 
n. F. scheidet wiederum aus (vgl. § 207a Abs. 2 BRAO n. F.).14

Häufi ge Anwendungsfälle ausländischer Gesellschaftsformen 
bleiben die US-LLP und die UK-LLP. Beide dürfen in Deutschland 
nach § 207a Abs. 1 BRAO n. F. tätig sein und werden gemäß § 59l 
Abs. 1 BRAO n. F. erstmals postulationsfähig.15 Bisher gab es kei-
ne ausdrückliche Regelung zum Versicherungsschutz für diese 
Gesellschaften. Stattdessen argumentierte die herrschende Mei-
nung mit dem System der haftungsbeschränkten Rechtsformen. 
Schon aus § 8 Abs. 2 EuRAG ergab sich der Rechtsgedanke, dass 
derjenige, der sich auf eine ausländische haftungsbeschränkte 
Rechtsform beruft, im Inland einen Versicherungsschutz ver-
gleichbar einer inländischen haftungsbeschränkten Rechtsform 
vorzuhalten hat.16 Daher bestanden nach hier vertretender Auf-
fassung17 auch bisher schon Versicherungsanforderungen ähn-
lich einer inländischen Anwalts-GmbH, die allerdings in der 
Regel über ausländische Versicherungsprogramme unterschied-
lichen Deckungsinhalts und mit diversen Selbstbeteiligungen 
umgesetzt wurden.

Mit der ausdrücklichen Regelung der LLP gelten konsequen-
terweise dieselben Anforderungen wie für eine inländische An-
walts-GmbH (§ 207a Abs. 2 Satz 1 BRAO n. F. in Verbindung 
mit § 59n BRAO n. F.). Es besteht also neben der Zulassungs-
pfl icht eine Mindestversicherungssumme von 2.500.000 Euro 
unter Einschluss der Versicherung für wissentliche Pfl ichtver-
letzungen (vgl. § 59o Abs. 1 BRAO n. F. in Verbindung mit § 59n 
Abs. 2 BRAO n. F.). Für kleine LLP gilt wiederum die reduzierte 
Mindestversicherungssumme von 1.000.000 Euro gemäß § 59o 
Abs. 2 BRAO n. F., wobei nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt 
ist, ob für die Zahl der Berufsträger unter Einschluss der auslän-
dischen Berufsträger ermittelt wird (dazu sogleich unter lit. 4.).

Schließlich ist die Höhe der Selbstbeteiligung – in internatio-
nalen Großkanzleien oftmals mehrere Millionen Euro – nicht 
länger dispositiv, sondern beträgt für die neue deutsche Pfl icht-
versicherung gemäß § 207a Abs. 2 Satz 1, 59c Abs. 1, Abs. 2, Satz 
2, 51 Abs. 5 BRAO n.F. max. 1 Prozent der Versicherungssum-
me, also 25.000 Euro. Die Beantragung der Zulassung ist – wie 
schon zuvor beschrieben – ab 1. August 2022 mit einer dreimo-
natigen Übergangsfrist für bereits bestehende Gesellschaften 
verpfl ichtend.

 10 Ausführlich Münch, AnwBl Online 2022, 84ff. 

 11 Vgl. im Einzelnen dazu die DAV-Stellungnahme Nr. 61/2021, Dezember 2021. 

 12 Vgl. BRAK Stellungnahme Nr. 64, Dezember 2021.  

 13 Ausführlich Lührig in: anwaltsblatt.de, BRAO-Reform kompakt, Kurzkommentar zu 
§ 59i. 

 14 Münch, AnwBl Online 2022, 84, 85. 

 15 Zur Rechtslage vor der BRAO-Reform übersichtlich Henssler, NJW 2021, 503. 

 16 Zimmermann, BRAK-Mitt. 2014, 213. 

 17 Zimmermann, BRAK-Mitt. 2014, 213f. 
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4. Jahreshöchstleistung für alle Berufsausübungs-
gesellschaften

Die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versi-
cherungsjahres verursachten Schäden können auf den Betrag 
der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl 
der Gesellschafter und Geschäftsführer, die nicht zugleich Ge-
sellschafter sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleistung 
für alle in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden 
muss sich jedoch mindestens auf den vierfachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme belaufen. Dieses Prinzip galt 
bisher schon bei der GmbH, der AG (§ 59j Abs. 2 Satz 2 BRAO 
in den bis 31. Juli 2022 gültigen Fassungen) sowie der PartG 
mbB (§ 51a Abs. 2 Satz 2 BRAO in der von 19. Juli 2013 bis 31. 
Juli 2022 gültigen Fassungen, dort „Partner“).

Häufi g missverstanden wird dabei der Rechenfaktor „vier-
fach“ oder „vervielfacht mit der Zahl der Gesellschafter und 
Geschäftsführer, die nicht zugleich Gesellschafter sind“. 
Wenn die Mindestversicherungssumme vierfach zur Verfü-
gung steht, ist das nicht gleichbedeutend mit der Anzahl der 
höchstens pro Jahr zu regulierenden Schadensfälle. Es han-
delt sich lediglich um einen Rechenfaktor, der die Jahreshöch-
stersatzleistung für alle Schadensfälle innerhalb eines Jahres 
bestimmt unabhängig von der Anzahl der Schadensfälle. Eine 
Mindestversicherungssumme von 500.000 Euro vierfach pro 
Jahr deckt also insgesamt 2.000.000 Euro pro Jahr, zum Bei-
spiel 20 Schadensfälle zu je 100.000 Euro.

Nicht ausdrücklich geregelt ist die Frage, ob für haftungs-
beschränkte Rechtsformen ausländischen Rechts zum Bei-
spiel der US- oder UK-LLP auch die ausländischen Partner als 
Multiplikator bei der Berechnung der Mindest-Jahreshöchst-
leistung herangezogen werden. Die Vorschriften der BRAO 
diff erenzieren nicht nach ausländischen oder inländischen 
Partnern. Andererseits könnte nur der in Deutschland bele-
gene Teil der Kanzlei als Berufsausübungsgesellschaft der 
Zulassungspfl icht unterliegen. In Ermangelung einer eindeu-
tigen Regelung sollte die Kanzlei vorsichtshalber für alle Part-
ner jeglicher Herkunft eine Jahreshöchstleistung einplanen 
oder mit dem Haftpfl ichtversicherer eine Regelung für den 
Zweifelsfall treff en.

5. Interprofessionelle Zusammenarbeit

Die interprofessionelle Zusammenarbeit mit weiteren frei-
en Berufen wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzten sowie 
Architektinnen und Architekten wird zulässig18. Neben den 
bisher sozietätsfähigen Berufen nach § 59a BRAO in der bis 
zum 31. Juli 2022 gültigen Fassung können ab dem 1. August 
2022 alle in § 1 Abs. 2 PartGG aufgeführten freien Berufe in 
einer anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft tätig werden 
(§ 59c BRAO n. F.). Für letztere gilt allerdings die Einschrän-
kung, dass eine Vereinbarkeit mit dem Beruf des Rechtsan-
waltes besteht und das Vertrauen in dessen Unabhängigkeit 
nicht gefährdet wird, § 59c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BRAO n. F.

6. Schein-Gesellschafter in der Personengesellschaft

Mit den oben genannten Schein-Berufsausübungsgesellschaf-
ten nicht zu verwechseln ist der Schein-Gesellschafter. Auch 
hier besteht der Rechtsschein, dass zum Beispiel ein ange-
stellter Rechtsanwalt im Rechtsverkehr wie ein Gesellschafter 
wahrgenommen wird.19 Dieser Schein-Gesellschafter ist nach 
hier vertretener Ansicht aus Gründen der Rechtssicherheit in 
der Berufsausübungsgesellschaft wie ein echter Gesellschaf-
ter bei der Berechnung der Jahreshöchstleistung als Multi-

plikator zu berücksichtigen. Anderenfalls besteht die Gefahr, 
dass die Haftungsbeschränkung bei den haftungsbeschränk-
ten Rechtsformen wegen Nicht-Erreichens des Mindestversi-
cherungsschutzes in Form der Jahreshöchstleistung entfällt 
und die persönliche Haftung der (Schein-)Gesellschafter wie-
der aufl ebt.

7. Praktische Schwierigkeiten bei der 
Versicherungsbestätigung

Da alle Berufsausübungsgesellschaften – auch die nicht zulas-
sungspfl ichtige GbR, PartG und OHG – nunmehr Adressaten 
einer eigenen Versicherungspfl icht sind, ist eine einheitliche 
Versicherungsbestätigung vorzulegen (§ 59f Abs. 2 Nr. 3 BRAO 
n. F.). Dies könnte gerade bei der GbR zu praktischen Schwie-
rigkeiten führen, da die einzelnen Sozien bisher in zulässi-
ger Weise bei unterschiedlichen Versicherern versichert sein 
konnten. Die Versicherungsverträge unterliegen üblicherweise 
längeren Laufzeiten von bis zu drei Jahren. Die neue Versiche-
rungspfl icht für Berufsausübungsgesellschaften führt nicht zu 
einem Wegfall der eigenen Verpfl ichtung zum Abschluss einer 
Berufshaftpfl ichtversicherung nach § 51 BRAO, sodass kein Ri-
sikofortfall nach § 80 Abs. 2 VVG vorliegt.

IV. Kleine Berufsausübungsgesellschaften

Nach der BRAO-Reform bestehen niedrigere Mindestversiche-
rungssummen für haftungsbeschränkte Berufsausübungs-
gesellschaften mit nicht mehr als zehn Berufsträgern (§ 59o 
Abs. 2 BRAO n. F.). Als Berufsträger gelten – ob angestellt, Ge-
sellschafter oder gar freier Mitarbeiter20 – Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte und Angehörige eines anderen sozietätsfä-
higen freien Berufs (Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung oder 
Architektur., § 59c Abs. 1 Satz 1 BRAO n. F.). Voraussetzung 
ist allein, dass es sich um eine Gesellschaft handelt und nicht 
um eine Einzelkanzlei mit ggf. mehreren angestellten Berufs-
trägern (siehe oben Ziff er II, 1.).

Für kleine PartG mbB, GmbH, AG, UG oder KG gilt künftig 
eine Mindestversicherungssumme von 1.000.000 Euro, wobei 
die Jahreshöchstleistung multipliziert wird mit der Anzahl der 
Gesellschafter und Geschäftsführer, die nicht zugleich Gesell-
schafter sind, mindestens jedoch vierfach (§ 59p Abs. 4 BRAO 
n. F.).

Dass sich kleine Berufsausübungsgesellschaften bei vollem 
Haftungsprivileg geringer und natürlich zu geringeren Kosten 
als große Gesellschaften versichern können, ist ein beispiel-
loses Entgegenkommen des Gesetzgebers. Außerhalb der Be-
rufsausübungsgesellschaften von Anwaltschaft und Steuerbe-
ratung ist kein anderer Beruf bekannt, bei dem vergleichbare 
Rücksicht auf kleine Gesellschaften genommen wird. Für die 
Mandantschaft wird es schwer verständlich sein, warum die 
zehnköpfi ge Kanzlei weniger Mandantenschutz in Form einer 
Versicherung bietet als eine elfköpfi ge Kanzlei. Für Kanzleien, 
in denen bereits zehn Berufsträger tätig sind, ergibt sich eine 
besondere Haftungsfalle. Sie muss tunlichst darauf achten, 
ausreichend in der Höhe und richtig im Deckungsumfang 
versichert zu sein, da der elfte Berufsträger unweigerlich zu 
einer Erhöhung der Versicherungssumme auf 2.500.000 Euro 

 18 Kiritisch Markworth, ZRP 2021, 6, 7.  

 19 Zur Schein-Partnerschaft s. OLG Brandenburg, Urt. v. 04.12.2018 – 6U 133/14. 

 20 Diller, AnwBl. 2021, 474, 474. 
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nach § 59o Abs. 1 BRAO n. F. verpfl ichtet. Es droht die persön-
liche Haftung nach § 59n Abs. 3 BRAO n. F.

Sollten bereits bestehende PartG mbB, GmbH oder AG mit 
dem Gedanken spielen, wegen der geringen Anzahl der Berufs-
träger die Versicherungssumme zu reduzieren, muss dieser 
Schritt mit Rücksicht auf eventuell im Umlauf befi ndliche Haf-
tungsvereinbarungen wohl überlegt werden (dazu sogleich).

V. Vorformulierte Haftungsvereinbarungen

Nicht selten ist es auch für Berufsausübungsgesellschaften 
mit haftungsbeschränkter Rechtsform angezeigt, besonders 
exponierte Mandate zusätzlich mit einer vereinbarten Haf-
tungsgrenze zu versehen. Dies dient dem Schutz des Kanzlei-
vermögens, das, wie bereits ausgeführt, nicht nur aus Einrich-
tungsgegenständen der Kanzlei, sondern eventuell auch aus 
dem Gebäude selbst oder zumindest den noch nicht liquidier-
ten Honorarforderungen bestehen kann. Dieses Vermögen 
kann selbst die für haftungsbeschränkte Berufsausübungsge-
sellschaften ohnehin schon erhöhten Mindestversicherungs-
summen übersteigen und daher schutzwürdig sein.

1. Haftungsvereinbarung für den Einzelfall

In Betracht kommen Haftungsvereinbarungen für den Einzel-
fall gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BRAO oder vorformulierte 
Bedingungen gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BRAO. Die Haf-
tungsvereinbarung für den Einzelfall erlaubt eine Reduktion 
der Haftung bis zur Höhe der Mindestversicherungssumme 
und den Ausschluss der Haftung für grobe Fahrlässigkeit. 
Dies scheint verlockend, ist jedoch in der Praxis nicht risi-
kofrei umsetzbar. Voraussetzung ist nämlich, dass die Haf-
tungsvereinbarung das Ergebnis einer Verhandlung mit der 
Mandantschaft ist, einer Verhandlung, die mit gleichem Wis-
senshorizont auf Augenhöhe zu führen und zu Beweiszwe-
cken auch zu dokumentieren ist.21

Schon die Aufklärungspfl ichten des Rechtsanwalts in Bezug 
auf das Fehlerpotenzial und das daraus resultierende Haft-
pfl ichtrisiko sind enorm hoch. Weiterhin ist eine Verhand-
lung mit der Mandantschaft zu führen, die mehrere Optionen 
zur Auswahl stellen muss.

Der so über das Haftungsrisiko und die Haftungsmasse auf-
geklärte Mandant muss sich dann für eine der Möglichkeiten 
bewusst entscheiden. Wenn es sich bei dem Mandanten nicht 
um einen absoluten Profi  in genau der relevanten Rechtsma-
terie handelt, wird es schwer gelingen, diese Anforderungen 
zu erfüllen. Die Haftungsvereinbarung für den Einzelfall ist 
daher mit erheblichen Unsicherheiten belastet und nur sehr 
eingeschränkt zu empfehlen.22

2. Vorformulierte Haftungsvereinbarung

Wesentlich häufi ger wird von vorformulierten Haftungsbedin-
gungen Gebrauch gemacht. Sie erlauben für Fälle einfacher 
Fahrlässigkeit die Reduktion der Haftung bis zum Vierfachen 
der Mindestversicherungssumme, wenn insoweit Versiche-
rungsschutz besteht. Diese Haftungsbeschränkung kann un-
gefragt mit den allgemeinen Mandatsbedingungen der Beauf-
tragung zugrunde gelegt werden. Da außer einer wirksamen 
Einbeziehung der Bedingungen und dem Mindestversiche-
rungsschutz keinerlei Anforderungen bestehen, können vor-
formulierte Bedingungen ohne zeitlichen Aufwand für eine 
Vielzahl von Mandaten relativ rechtssicher verwendet werden.

 ● Einzelkanzleien können also die Haftung auf 1.000.000 Euro 
beschränken, wenn ein gleich hoher Versicherungsschutz ver-
einbart ist.

 ● Einfache Partnerschaften und GbR sowie OHG können 
ihre Haftung auf 2.000.000 Euro beschränken.

 ● Sogenannte kleine haftungsbeschränkte inländische Rechts-
formen können ihre Haftung auf maximal 4.000.000 Euro be-
schränken, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht.

 ● Sonstige haftungsbeschränkte inländische Rechtsformen 
bedürfen der Versicherungssumme von 10.000.000 Euro.

 ● Wegen der Unsicherheit, ob neben den inländischen auch 
die ausländischen Partner für die Beurteilung der Frage zu 
berücksichtigen sind, ob es sich um eine kleine Berufs-
ausübungsgesellschaft handelt, sollte aus Vorsichtsgrün-
den die Haftungssumme bzw. Versicherungssumme von 
10.000.000 Euro nicht unterschritten werden.

Eine Haftungsfalle stellt insbesondere die neue Versiche-
rungspfl icht für nicht haftungsbeschränkte Gesellschaften 
dar, die vor dem 1. August 2022 bereits als GbR oder PartG be-
standen haben. Vorformulierte Haftungsvereinbarungen erhöhen 
die Versicherungssumme auf 2.000.000 Euro (§ 52 Abs. 1 Satz 2 
in Verbindung mit Satz 1 Nr. 2 BRAO n. F.) und müssen zwin-
gend angepasst werden.

Nicht geklärt ist die Frage, was mit bereits bestehenden Haf-
tungsvereinbarungen von kleinen Berufsausübungsgesell-
schaften geschieht, wenn der elfte Berufsträger in die Kanzlei 
aufgenommen wird. In dem Moment steigt die Pfl ichtversi-
cherungssumme und gleichzeitig die Mindestversicherungs-
summe vorformulierter Haftungsvereinbarungen. Im Gesetz 
ist keine Regelung getroff en, ob die alten, niedrigen Haftungs-
vereinbarungen Bestand haben oder ob sie auf die neuen Haf-
tungssummen angepasst werden müssen.

Dringender Handlungsbedarf besteht insbesondere für 
ausländische Berufsausübungsgesellschaften wie die UK 
LLP oder US LLP, die nach § 207a BRAO n. F. einer Zulas-
sungspfl icht unterworfen sind. In der Regel werden diese 
Gesellschaften lediglich ein im Verhältnis zum internationa-
len Versicherungsprogramm minimalen inländischen Versi-
cherungsschutz vereinbart haben. Da nach h. M. bisher kei-
ne eigene Versicherungspfl icht der Gesellschaft erforderlich 
war23, reichte es aus, dass jeder im Außenverhältnis tätige 
Berufsträger mit 1.000.000 Euro versichert war, um vertrag-
liche Haftungsbegrenzungen nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO 
wirksam vereinbaren zu können. Durch die neue Mindestver-
sicherung ist analog der vor dem 1. August 2022 bestehen-
den Anwalts-GmbH, AG und PartG mbB mit 10.000.000 Euro 
die zehnfache Versicherungssumme abzuschließen. Da der 
Versicherungsschutz inländischen Maßstäben unterworfen 
ist, wird das internationale Versicherungsprogramm nicht 
ausreichend sein (vgl. §§ 59n Abs. 2, 51 Abs. 1 Satz 2 BRAO 
n. F.). Rechtsfolge eines nicht ausreichenden Versicherungs-
schutzes ist die persönliche Haftung der Gesellschafter und 
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans in Höhe des fehlen-
den Versicherungsschutzes (§§ 207a Abs. 2, 59n Abs. 3 BRAO 
n. F.). Dies gilt nach den Rechtsscheingrundsätzen auch für 
sogenannte Scheingesellschafter/-partner etc.24

 21 Vgl. Grüneberg in: Grüneberg, BGB, § 305 Rn. 18ff; Basedow in: MüKo § 305 Rn. 35ff; 
BGH NJW 2008, 2250, 2252.  

 22 Zimmermann, NJW 2005, 177. 

 23 Vgl. BRAK-Mitt. 2009, 22ff. 

 24 Zur Schein-Partnerschaft s. OLG Brandenburg, Urt. v. 04.12.2018 – 6U 133/14. 
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VI. Mindestversicherungssummen im Überblick

Folgende Mindestversicherungssummen für Berufsaus-
übungsgesellschaften und vorformulierte Haftungsvereinba-
rungen solcher Gesellschaften gelten ab dem 1. August 2022 
(in Euro):

Tätigkeitsform Mindestversicherung Jahreshöchstleistung Mit vorformulierter Haftungsvereinbarung 
gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BRAO

Einzelkanzlei/ 
Titulardeckung

250.000 für Rechtsanwalt oder 

Rechtsanwältin unverändert

vierfach pro Jahr 1.000.000 unverändert

 Rechtsform Mindestversicherung für die 

Berufsausübungsgesellschaft 

Jahreshöchstleistung Mit vorformulierter Haftungsvereinbarung 

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 BRAO

bisher ab 08/22 ab 08/22 bisher ab 08/22

GbR, einfache PartG ./. bisher nur für 

Rechtsanwalt oder 

Rechtsanwältin

500.000

Bis zur Höhe der 

Mindestversicherungssumme multipli-

ziert mit der Anzahl der Sozien, Partner 

Gesellschafter/

Geschäftsführer, Vorstände pro Jahr

mindestens aber vierfach pro Jahr.

./. 2.000.000

OHG (neu) ./. 500.000 ./. 2.000.000

PartG mbB 2.500.000 unverändert 10.000.000 unverändert

kleine PartG mbB 
(neu)

2.500.000 1.000.000 10.000.000 4.000.000

GmbH / AG / 
UG

2.500.000 unverändert

./.

10.000.000 unverändert

kleine GmbH / AG / 
UG (neu) 2.500.000

./.

1.000.000 10.000.000 4.000.000

KG (neu) ./. 2.500.000 ./. 10.000.000

kleine KG (neu) ./. 1.000.000 ./. 4.000.000

VII. Kleine Berufsausübungsgesellschaften und 
die Wahl der „richtigen“ Versicherungssumme

Kleine Berufsausübungsgesellschaften können Versiche-
rungskosten sparen. Gerade solche Anwalts-GmbH und PartG 
mbB, die bisher wegen vorformulierter Haftungsbedingungen 
eine Versicherungssumme von 10.000.000 Euro vereinbart 
hatten, könnten auf eine Reduzierung der Versicherungssum-
me und -kosten spekulieren, wenn sie zehn Berufsträger oder 
weniger haben. Es ist genau zu prüfen, ob das für den drohen-
den Haftungsfall die richtige Strategie ist. Sollten aus der Ver-
gangenheit schon vertragliche Haftungsvereinbarungen für 
Anwaltsmandate unter der höheren Versicherungssumme im 
Umlauf sein, durfte die Haftung bis maximal 10.000.000 Euro 
beschränkt sein (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 BRAO). Diese 
Haftungsvereinbarung wird unwirksam, sobald die Versiche-
rungssumme die Haftungshöchstgrenze der Vereinbarung 
unterschreitet. In der Konsequenz haftet die kleine Berufs-
ausübungsgesellschaft und nicht etwa der Berufsträger per-
sönlich. Dennoch kann der Haftpfl ichtanspruch die neue, 
niedrigere Versicherungssumme übersteigen und damit das 
Kanzleivermögen inklusive der nicht liquidierten Forderun-
gen, sprich die Existenz der Berufsausübungsgesellschaft be-
drohen (siehe oben Ziff er V).

Auf das Problem im umgekehrten Fall, dass die kleine 
Berufsausübungsgesellschaft einen elften Berufsträger auf-
nimmt, womit sich automatisch die Mindestversicherungs-
summen auch für bereits bestehende Haftungsvereinbarun-
gen ändern, wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen 
(siehe oben Ziff er V, 2. a. E.).

VIII. Höherer Summenbedarf

Es kann angezeigt sein, eine höhere Summe als die Mindest-
versicherungssumme zu vereinbaren. Das Vermögen der 
Berufsausübungsgesellschaft einschließlich der nicht liqui-
dierten Forderungen kann die Mindestversicherungssumme 
deutlich überschreiten, sodass Schutz nur über eine erhöhte 
Versicherungssumme hergestellt werden kann. Nicht nur 
Großkanzleien haben Versicherungssummen weit im drei-
stelligen Millionenbereich vereinbart. Der Kanzlei- und Mar-
kenname ist eng mit dem Ruf der Kanzlei verbunden, sodass 
die Existenz der haftungsbeschränkten Berufsausübungsge-
sellschaft nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.

Insbesondere bei den als Kapitalgesellschaft organisierten 
Berufsausübungsgesellschaften gilt im Zweifel eine frühe 
Insolvenzantragspfl icht, sodass auch bloß angezeigte Haft-
pfl ichtfälle, die die Versicherungssumme und das Kanzlei-
vermögen übersteigen, die Insolvenzantragspfl icht auslösen 
können.

IX. Fazit: Was ist konkret zu veranlassen?

Spätestens zum 1. August 2022 sind haftungsbeschränkte 
Berufsausübungsgesellschaften zuzulassen. Für die Zulas-
sung ist zwingend der Nachweis einer Berufshaftpfl ichtver-
sicherung bzw. eine vorläufi ge Deckungszusage erforderlich. 
Für bereits vor dem 1. August 2022 zugelassene GmbHs oder 
AGs wirkt die Zulassung fort. Zulassungspfl ichtige Berufs-
ausübungsgesellschaften wie die PartG mbB, die vor dem 
1. August 2022 bestanden haben, profi tieren von einer Über-
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gangsfrist gemäß § 209a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BRAO n. F. bis 
1. November 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt muss zumindest 
der Zulassungsantrag bei der jeweils zuständigen Rechtsan-
waltskammer eingegangen sein. Dies gilt im Übrigen auch 
für die nicht zulassungspfl ichtige GbR oder PartG, wenn zum 
Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin, ein Architekt oder eine 
Architektin zum Gesellschafterkreis zählt und nicht lediglich 
„klassische“ Berufsgruppen der Rechts- und Patentanwälte, 
Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung soziiert sind.25

Bestehende Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter 
Berufshaftung wähnen sich in trügerischer Sicherheit. Sie 
erfüllen zwar die Mindestanforderungen an den Versiche-
rungsschutz und haben beim Partnerschaftsregister bereits 
eine entsprechende Versicherungsbestätigung hinterlegt. Je-
doch besteht mit BRAO-Reform eine neue Zulassungspfl icht 
bei der Kammer mit der Pfl icht zur Vorlage einer aktuellen 
Versicherungsbestätigung unter Zitierung der neuen Vor-
schriften unmittelbar bei dieser. Es ist daher zu befürchten, 
dass einige bestehende Partnerschaftsgesellschaften mit be-
schränkter Berufshaftung die Übergangsfrist bis 1. November 
2022 ungenutzt verstreichen lassen und damit schlimmsten-
falls Postulationsfähigkeit und Rechtsdienstleistungsbefugnis 
verlieren – eine Katastrophe für alle laufenden Beratungen 
und Verfahren, die auch im Falle nur einer „Rückstufung“ der 
PartG mbB in eine reguläre Partnerschaft regelmäßig in un-
begrenzter persönlicher Haftung münden würde.

Auch die nicht haftungsbeschränkten Gesellschaften kön-
nen nunmehr durch die Rechtsanwaltskammer zugelassen 
werden, um zum Beispiel ein zentrales beA Postfach zu erhal-
ten. Die neue Mindestversicherung gilt jedoch in jedem Fall 
unabhängig von der Zulassung.

Vorsicht vor dem Rechtsschein, denn die Schein-Gesell-
schafterstellung führt in der Systematik der Mindestversi-
cherungssummen zu zusätzlicher Jahreshöchstleistung. Der 
Schein-Gesellschafter muss bei der Multiplikation der Min-
destversicherungssumme mit der Anzahl der Gesellschafter 
mitgezählt werden. Ansonsten droht den haftungsbeschränk-
ten Rechtsformen das Wiederaufl eben der persönlichen Haf-
tung, wenn es sich um mehr als insgesamt vier (Schein-)Ge-
sellschafter handelt. Konkret ist auf eine Dokumentierung der 
Jahreshöchstleistung durch den Versicherer „mal Anzahl der 
(Schein-)Gesellschafter“ zu achten.

In der Praxis wird es zu Schwierigkeiten bei vorformulierten 
Haftungsvereinbarungen von kleinen Berufsausübungsge-
sellschaften kommen. Wenn der elfte Berufsträger aufgenom-
men wird, drohen die bisher vereinbarten Haftungsverein-
barungen wegen der höheren Versicherungsanforderungen 
unwirksam zu werden.

Weiterhin besteht eine große Herausforderung darin, sol-
chen Berufsausübungsgesellschaften in der Rechtsform der 
GbR oder (einfachen) Partnerschaft eine Versicherungsbestä-
tigung zu schaff en, wo zuvor die einzelnen Berufsträger wenn 
auch nicht materiell unterschiedlich, so aber doch bei unter-
schiedlichen Haftpfl ichtversicherern versichert waren. Es er-
scheint praxisfremd, dass sich ein Haftpfl ichtversicherer zur 
Versicherung einer Berufsausübungsgesellschaft hinreißen 
lässt, deren Berufsträger er nicht alle prämienpfl ichtig unter 

Vertrag hat. In der Praxis wird man sich auf einen Versiche-
rer verständigen und eine Übergangslösung mit dem anderen 
Versicherer verhandeln müssen.

Ausländische Berufsausübungsgesellschaften unterliegen 
einer Zulassungs- und entsprechend hohen Versicherungs-
pfl icht. Insbesondere bei Verwendung Allgemeiner Auftrags-
bedingungen zur Haftungsbegrenzung ist eine Erhöhung der 
Versicherungssumme auf 10.000.000 Euro erforderlich. Ent-
gegen der scheinbar beschränkten Haftungslage aufgrund 
der ausländischen Rechtsform haften die Gesellschafter und 
Scheingesellschafter unbegrenzt persönlich, wenn der Versi-
cherungsschutz nicht oder nicht im ausreichenden Umfang 
zu Grunde liegt.
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